
Protokoll 
 

über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz am 
Dienstag, 24.02.2026, 17:00 Uhr, im Rathaus II (Langendamm), Sitzungssaal, Zum 
Jadebusen 20, 26316 Varel. 

 

Anwesend: 
 
Ausschussvorsitzender: Sascha Biebricher    
stellv. Ausschussvorsitzender: Georg Ralle    
Ausschussmitglieder: Uwe Brennecke    
 Sigrid Busch    
 Uwe Cassens    
 Anja Ender    
 Dr. Susanne Engstler    
 Anke Kück    
 Stefan Schäfer    
 Gesche Wittkowski    
stellv. Ausschussmitglieder: Norbert Ahlers    
Ratsmitglieder: Klaus Ahlers    
von der Verwaltung: Sören Krieghoff    
 Helen Meins    
 Detlef Meyer    
 Thorsten Pilger    
 Michael Tietz    
 
 
 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit 

2 Feststellung der Tagesordnung 

3 Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls über die Sitzung des Ausschus-
ses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz vom 03.02.2026 

4 Einwohnerfragestunde 

5 Anträge an den Rat der Stadt Varel 

5.1 Änderungsvertrag zum Durchführungsvertrag im Rahmen der 1. Änderung des vor-
habenbezogenen BP Nr. 181(„Plus-Markt, Hafenstraße“, jetzt Netto-Markt) 
Vorlage: 036/2026 

5.2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 181, 1. Änderung („Plus-Markt, Hafenstra-
ße“, jetzt Netto-Markt); hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
Vorlage: 035/2026 

5.3 Grundsatzbeschluss über die Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung des 
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Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (Wohnungsbau-Turbo) und der Richtli-
nie zur Anwendung des sog. Wohnungsbau-Turbos 
Vorlage: 303/2025 

6 Stellungnahmen für den Bürgermeister 

6.1 BP Nr. 275 "Badestrand Dangast"; hier: Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: 037/2026 

7 Anträge und Anfragen von Ausschussmitgliedern 

8 Zur Kenntnisnahme 
Keine Tagesordnungspunkte 

8.1 Städtebauliche Steuerung nach § 31 BauGB 

8.1.1 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 133 (GFZ, 
Überbaubarer Bereich, Abstellraum) für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses in 
Büppel, Moorweg 14, Flurstück 53/2 der Flur 33, Gemarkung Varel Land 
Vorlage: 045/2026 

8.1.2 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplan Nr. 95 (Nutzungs-
art) für die Vermietung einer Gewerbefläche in Varel, Oldenburger Straße 65, Flur-
stück 195/46 der Flur 33, Gemarkung Varel-Stadt 
Vorlage: 046/2026 

8.2 Informationen zur geplanten Fahrradstraße Osterstraße 
 
 
 
 

Protokoll: 
 
 

Öffentlicher Teil 

 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit 
  

Ausschussvorsitzender Biebricher eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsge-
mäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.  
 
 

 
2 Feststellung der Tagesordnung 
  

Ausschussvorsitzender Biebricher stellt die Tagesordnung fest.  
 
Die Tagesordnung wird einvernehmlich um TOP 8.1.1 und TOP 8.1.2 ergänzt.  
 
 

 
3 Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls über die Sitzung des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz vom 
03.02.2026 

  
Der öffentliche Teil des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Stadt-
entwicklung, Planung und Umweltschutz vom 03.02.2026 wird einstimmig geneh-
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migt.  
 
 

 
4 Einwohnerfragestunde 
  

Ein Bürger, Herr Heinze, hat drei Fragen zum Thema Schottergärten: 
 
Er führt das Protokoll des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Um-
weltschutz vom 04.07.2023 an, in dem erläutert wird, dass sich die Stadtverwal-
tung dem Thema Schottergärten annehmen wird und das gesamte Stadtgebiet 
dazu betrachten wird. Weiterhin sollen Hinweise zu Schottergärten seitens Bürge-
rinnen und Bürgern verfolgt werden. 
Herr Heinze verweist auf eine Liste von Schottergärten in Varel, die er als NABU-
Sprecher der Stadt Varel zur Verfügung gestellt hat. Er erklärt, dass er in diesem 
Zusammenhang als Denunziant bezeichnet wurde. 
Er fragt, ob der NABU Varel noch damit rechnen kann, dass die Liste der Schot-
tergärten abgearbeitet wird und wenn ja, in welchem Zeitraum? (Siehe Anlage) 
 
Herr Heinze erläutert, dass Herr Freitag von der Verwaltung im Jahr 2023 in ei-
nem Schreiben an das damalige Ausschussmitglied Herrn Dr. Boss erläutert hat, 
dass sich die Verwaltung aufgrund der zu diesem Zeitpunkt nicht besetzten Stelle 
des Stadtplaners dem Thema Schottergärten nicht widmen könne. 
Die Stelle des Planers ist mittlerweile besetzt. Herr Heinze verweist auf die Aus-
sage von Herrn Meyer von der Verwaltung in einer Sitzung des Ausschusses, in 
der Herr Meyer von einem Stellenbedarf von 0,5 Stellen zur Bearbeitung aller An-
liegen zum Thema Schottergärten berichtet hat. 
Herr Heinze fragt nach, ob die Notwendigkeit der zusätzlichen halben Stelle jetzt 
das Ende der Schottergarten-Kontrollen ist, da kein Bestreben nach Schaffung 
dieser Stelle im Ausschuss ersichtlich ist? (Siehe Anlage) 
 
Abschließend fragt Herr Heinze an, ob die Leuchtsäule eines Versicherungsge-
bäudes in der Haferkampstraße seitens der Verwaltung genehmigt werden muss-
te, und ob bei der Genehmigung seitens des Bauamtes die Begrünung des Be-
reichs vorgeschrieben wurde?  
 
Herr Meyer von der Verwaltung erklärt, dass der Umfang der Baugenehmigung 
der Leuchtsäule geprüft wird. (Siehe Anlage) 
  
Herr Krieghoff von der Verwaltung betont ausdrücklich, dass weder in der Stadt-
verwaltung noch in einem Gremium des Rates der Begriff „Denunziant“ gefallen ist 
oder zukünftig fallen wird.  
 
Herr Meyer verweist auf eine der letzten Sitzungen des Ausschusses, in der er 
den Aufwand der Erfassung von Schottergärten detailliert dargestellt hat. 
Seit 2023 sind in der Bauverwaltung viele neue Aufgaben hinzugekommen, die 
Abarbeitung und Priorisierung der Aufgaben liegt im Ermessen der Verwaltung. 
Herr Meyer betont, dass momentan keine Kapazitäten zur Nachverfolgung von 
Schottergärten zur Verfügung stehen. Wenn Kapazitäten frei werden, kann diese 
Aufgabe aufgearbeitet werden.  
Herr Krieghoff erklärt, dass es hierzu eine Stellungnahme der Verwaltung zeitnah 
geben wird. 
 
Herr Meyer erläutert, dass die Stadtverwaltung auch nicht willkürlich bei Verfol-
gung von Schottergärten handeln darf. Ein Quartier wurde untersucht, die Hinwei-
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se des NABU Varel sind bei der Untersuchung eingeflossen.  
 
Herr Heinze kritisiert, dass die Verwaltung seit 2019 den Hinweisen in der Liste 
des NABU Varels zu Schottergärten nicht nachgegangen ist. 
 
Eine Bürgerin hat eine Frage zur Anwendung des Bauturbos. Sie ist im Besitz 
eines Grundstücks im Außenbereich in Neuenwege. 
Herr Meyer von der Verwaltung wird auf den Aspekt Anwendung des Bauturbos 
im Außenbereich in seiner Präsentation zu TOP 5.3 ÖT eingehen.  
 
 

 
5 Anträge an den Rat der Stadt Varel 
  

 
 
5.1 Änderungsvertrag zum Durchführungsvertrag im Rahmen der 1. Änderung 

des vorhabenbezogenen BP Nr. 181(„Plus-Markt, Hafenstraße“, jetzt Netto-
Markt) 

  
Voraussetzung für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist 
der Abschluss eines Durchführungsvertrags nach § 12 BauGB zwischen der Ge-
meinde und dem Vorhabenträger. 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.181 besteht ein Durchführungs-
vertrag aus dem Jahr 2006. Da viele Inhalte nicht mehr zur jetzigen Planung pas-
sen, sollen in diesem Fall nicht nur einzelne Paragrafen des bestehenden Vertrags 
angepasst werden, sondern ein Änderungsvertrag mit allen für einen Durchfüh-
rungsvertrag üblichen Inhalten neu abgeschlossen werden. 
 
Die Öffentlichkeit erhält für das allgemeine Informationsinteresse eine Zusammen-
fassung der Inhalte des Vertrags. 
 
Frau Meins von der Verwaltung stellt den Änderungsvertrag zum Durchführungs-
vertrag vor. Die Präsentation ist als Anhang dem Protokoll beigefügt.  
Es gibt keine Einwendungen aus dem Ausschuss. 
 
Beschluss: 
 
Dem Änderungsvertrag zum Durchführungsvertrag im Rahmen der 1. Änderung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 181 zwischen der Stadt Varel und 
der Ratisbona Projektentwicklung KG wird zugestimmt. 
 
Einstimmiger Beschluss 
 
 

 
5.2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 181, 1. Änderung („Plus-Markt, Ha-

fenstraße“, jetzt Netto-Markt); hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
  

Die Ratisbona Handelsimmobilien GmbH plant eine Modernisierung und Verkaufs-
flächenerweiterung des Netto-Marktes an der Hafenstraße 6. 
Durch die Verkaufsflächenerweiterung um ca. 200 m² qualifiziert sich der Markt als 
großflächiger Einzelhandelsbetrieb. 
 
Dieser ist gemäß den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
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Nr. 181 nicht zulässig, was nun eine entsprechende Änderung notwendig macht. 
Die Fläche soll in Zukunft als Sondergebiet „Großflächiger Lebensmitteleinzelhan-
del“ festgesetzt werden. 
 
Das Änderungsverfahren wird als Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplans 
der Innenentwicklung) durchgeführt. Eine Vorprüfung des Einzelfalls fand im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung statt. 
 
Im Flächennutzungsplan ist der betroffene Bereich als gemischte Baufläche aus-
gewiesen. Aufgrund dessen ist eine Anpassung erforderlich, die, bedingt durch das 
gewählte § 13a-Verfahren, als Berichtigung durchgeführt wird. 
Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans wurde am 14.09.2023 gefasst. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 
wurde vom 02.09. bis zum 06.10.2025 durchgeführt. 
 
Der Beschluss zur Veröffentlichung der Entwurfsunterlagen sowie zur Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange wurde am 20.11.2025 im Verwaltungsausschuss 
gefasst.  
 
Die Planunterlagen wurden vom 05.12.2025 bis 09.01.2026 veröffentlicht. Zeit-
gleich fand die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange statt. 
 
Die Planung sowie die eigegangenen Stellungnahmen werden in der Sitzung vor-
gestellt. 
 
Voraussetzung für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist 
der Abschluss eines Durchführungsvertrags nach § 12 BauGB zwischen der Ge-
meinde und dem Vorhabenträger. 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.181 besteht ein Durchführungs-
vertrag aus dem Jahr 2006. Da viele Inhalte nicht mehr zur jetzigen Planung pas-
sen, sollen in diesem Fall nicht nur einzelne Paragrafen des bestehenden Vertrags 
angepasst werden, sondern ein Änderungsvertrag mit allen für einen Durchfüh-
rungsvertrag üblichen Inhalten neu abgeschlossen werden. 
 
Die Öffentlichkeit erhält für das allgemeine Informationsinteresse eine Zusammen-
fassung der Inhalte des Vertrags. 
 
Frau Meins von der Verwaltung stellt den aktuellen Stand zur 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 181 (Netto-Markt) vor. Die Präsentation ist als Anhang dem Pro-
tokoll beigefügt.  
Es gibt keine Einwendungen aus dem Ausschuss. 
 
Beschluss: 
 
Die Abwägungsvorschläge werden zum Beschluss erhoben. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 181 wird nebst Begründung und Vorha-
ben- und Erschließungsplan gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
als Satzung beschlossen. 
 
Einstimmiger Beschluss 
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5.3 Grundsatzbeschluss über die Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung 

des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (Wohnungsbau-Turbo) 
und der Richtlinie zur Anwendung des sog. Wohnungsbau-Turbos 

  
Am 9. Oktober 2025 hat der Bundestag in 2. und 3. Lesung den Gesetzesentwurf 
zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung beschlos-
sen. Der Bundesrat hat das Gesetz am 17. Oktober 2025 angenommen. Das Ge-
setz wurde am 29.10.2025 im BGBl. I Nr. 257 verkündet und trat am 30. Oktober 
2025 in Kraft. 
 
Anlass für die Änderung des § 31 Abs. 3 und § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) 
BauGB und die Einführung der §§ 34 Abs. 3b, 246e und 36a BauGB im Rahmen 
des Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsiche-
rung ist das Bestreben des Gesetzgebers, den Bau von Wohnraum zu vereinfa-
chen und zu beschleunigen („Wohnungsbau-Turbo“). Hierzu wurde die Befreiungs- 
und Abweichungsmöglichkeit nach § 31 Abs. 3 BauGB und § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 
1 Buchst. b) BauGB erweitert und mit § 34 Abs. 3b BauGB und § 246e BauGB wei-
tere Abweichungsmöglichkeiten geschaffen.  
 
Um die kommunale Planungshoheit zu gewährleisten, wurde mit § 36a BauGB das 
Zustimmungserfordernis der Gemeinde in das Gesetz aufgenommen.  
 
Durch die Gesetzesänderung soll Wohnraum insbesondere im Innenbereich durch 
Nachverdichtung und Umnutzung geschaffen werden. Die Erleichterung der Um-
nutzung, etwa von Büro- und Gewerbeflächen zu Wohnraum, soll auch zur Redu-
zierung des Gebäudeleerstands beitragen. Um eine Zersiedlung des offenen Land-
schaftsraums zu vermeiden, ist die Anwendung des § 246e BauGB im Außenbe-
reich auf Flächen beschränkt, die im räumlichen Zusammenhang mit dem beste-
henden Siedlungsbereich stehen. 
 
Hinzuweisen ist darauf, dass sich an den Anforderungen an ein Vorhaben im Übri-
gen nichts geändert hat, z. B.: es sind auch weiterhin alle Vorschriften des sonsti-
gen öffentlichen Rechts, die neben dem Bauordnungs- und Bauplanungsrecht un-
mittelbar die Rechtmäßigkeit der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen betreffen, einzuhalten. Darunter fallen z. B. das Naturschutz-
recht, das Denkmal-, Verkehrs- und Umweltrecht sowie weiteres Baunebenrecht.  
 
Mit der Anwendung der Regelungen des § 246e BauGB, aber auch bei Befreiun-
gen nach § 31 Abs. 3 BauGB sowie Abweichungen nach § 34 Abs. 3a und 3b 
BauGB kann die Änderung oder Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Ge-
nehmigung von Wohnungsbauvorhaben „quasi“ ersetzt werden. Hierbei kann letzt-
lich aber nur ein solches Vorhaben genehmigungsfähig sein, dass auch Ergebnis 
einer sachgerechten Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen im Rah-
men eines Bauleitplanverfahrens sein kann und den städtebaulichen Entwick-
lungsabsichten der Gemeinde entspricht. Neben der erforderlichen Zustimmung 
der Gemeinde hat der Gesetzgeber dies durch die notwendige Vereinbarkeit mit 
öffentlichen Belangen sowie zu berücksichtigenden nachbarlichen Interessen zum 
Ausdruck gebracht. 
 
In einem ersten Schritt muss nun der Rat der Stadt Varel eine Entscheidung dar-
über treffen, ob der Wohnungsbauturbo in Varel angewendet werden soll. 
 
Grundsätzlich bedarf es bei der Anwendung der Paragraphen zum Wohnungsbau-
Turbo (§§ 31 Abs. 3, 34 Abs. 3b oder 246e BauGB) der Zustimmung der Gemein-
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de. Diese Zustimmung kann davon abhängig gemacht werden, dass das jeweilige 
Vorhaben mit den städtebaulichen Zielsetzungen einer Kommune übereinstimmt. 
 
Die Gemeinde hat für ihre Entscheidung drei Monate Zeit (die Frist kann um einen 
Monat verlängert werden, sofern die Öffentlichkeit beteiligt wird). Danach gilt die 
Zustimmungsfiktion, d.h. die Zustimmung gilt als gesetzlich erteilt! 
Über die Zustimmung der Gemeinde beschließt der Rat der Stadt Varel gem. § 58 
Abs. 2 Nr. 2 NKomVG. Die Gemeinde trifft ihre Entscheidung zur Zustimmung oder 
Ablehnung grundsätzlich in jedem Einzelfall nach individueller Abwägung aller vor-
liegenden Aspekte. Das macht voraussichtlich häufige Ratssitzungen erforderlich. 
 
Gem. § 58 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 2 NKomVG und § 36a BauGB ist es dem 
Rat allerdings möglich einen Grundsatzbeschluss über die Anwendung des Woh-
nungsbau-Turbo zu fassen und gleichzeitig eine Richtlinie zu beschließen, die fest-
setzt, welche städtebaulichen Zielsetzungen eingehalten werden müssen und wel-
che Vorgänge als Geschäft der laufenden Verwaltung zu betrachten sind. Die Ver-
waltung würde die Vorgänge, die als Geschäft der laufenden Verwaltung eingestuft 
werden, entsprechend bearbeiten und im Fachausschuss lediglich zur Kenntnis 
geben. 
 
Die Grundsätze in der anliegenden Richtlinie regeln die Anwendung des Zustim-
mungsverfahrens nach § 36a Baugesetzbuch (BauGB) in der Stadt Varel, welches 
für die Anwendung der §§ 31, 34 Abs. 3b und 246e BauGB in 2025 neu eingeführt 
wurde. 
 
Es wird für erforderlich gehalten, die praktische Anwendung der neuen Regelungen 
zu konkretisieren. Neben Regeln für die Prüfung der Übereinstimmung mit den 
städtebaulichen Zielen werden insbesondere Regeln für die Ausübung der Pla-
nungshoheit und Grundsätze für Bedingungen für eine Zustimmung in der anlie-
genden Richtlinie formuliert. 
 
Die Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB soll erteilt werden, wenn das 
Vorhaben mit den Vorstellungen der Gemeinde von der städtebaulichen Entwick-
lung und Ordnung, entsprechend der anliegenden Richtlinie, vereinbar ist, sich der 
Antragstellende verpflichtet hat, in einem Städtebaulichen Vertrag bestimmte städ-
tebauliche Anforderungen einzuhalten und der öffentlichen Beteiligung zum Vorha-
ben zugestimmt wird. 
 
Die Zustimmung zu Vorhaben wird nur mit der Bedingung erteilt, dass sich der An-
tragstellende zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrages in dem die städte-
baulichen Ziele entsprechend der anliegenden Richtlinie bereit erklärt. 
 
Die Zustimmung wird nur mit der Bedingung erteilt, dass der Antragstellende einer 
Regelung im Vertrag zustimmt, nach der innerhalb von drei Jahren nach Erteilung 
der Baugenehmigung mit der Bauausführung begonnen wird und nach Ablauf die-
ser Frist auf die Ausübung der Rechte aus der Baugenehmigung verzichtet wird, 
sofern das Bauvorhaben nicht fristgerecht begonnen wurde. Diese Begrenzung soll 
der Vermeidung von Antragsverfahren ohne Umsetzungsbereitschaft der Antrag-
stellenden dienen. 
 
Herr Meyer von der Verwaltung stellt anhand einer Präsentation die Grundsätze 
des Wohnungsbau-Turbos und die Richtlinie der Stadt Varel zur Anwendung des 
Wohnungsbau-Turbos. Die Präsentation ist dem Protokoll angehängt. 
 
Herr Meyer erläutert, dass es im Rahmen des Verfahrens gem. der Richtlinie zum 
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Bau-Turbos notwendig ist, grundsätzlich die Zustimmung der Nachbarn einzuholen. 
Ausschussmitglied Cassens erkundigt sich nach der Form der Zustimmung.  
Die Zustimmung ist schriftlich mit Unterschrift abzugeben, erklärt Herr Meyer.  
 
Stellvertretendes Ausschussmitglied Ahlers fragt nach, was konkret durch die An-
wendung des Bauturbos sich verändert, ob die Verwaltung einen Mehraufwand bei 
der Anwendung des Bauturbos hat und ob im bisherigen Verfahren Nachteile zu 
sehen sind. 
Herr Meyer bestätigt, dass durch die Anwendung des Bau-Turbos und der Richtli-
nie es zu Mehraufwand in der Verwaltung kommen wird und er verweist in diesem 
Zusammenhang auf die anlaufende 3-Monats-Frist, nach deren Ablauf Bauanträge 
nach dem Bau-Turbo als automatisch genehmigt gelten. Es wird sicherlich auch zu 
zusätzlichen Sitzungen des Rates und dessen Gremien kommen. 
Herr Meyer und Ausschussvorsitzender Biebricher betonen, dass die Vereinfa-
chung des Planungsrechts und der Beschleunigung der Verfahren für den Vorha-
benträger wichtige Ziele bei der Einführung des Bau-Turbos sind. Die Änderungen 
des Baugesetzbuchs haben hierfür die Grundlagen gelegt. 
Herr Meyer ergänzt, dass aktuell eine genaue Zahl der Anträge nach Bau-Turbo 
und damit die Mehrbelastung für die Verwaltung noch nicht im Detail absehbar ist. 
 
Abschließend erklärt Herr Meyer in Bezug auf die Anfrage aus der Einwohnerfra-
gestunde, dass die Anwendung des Bau-Turbos im Außenbereich begrenzt mög-
lich ist. Voraussetzung für einen positiven Bescheid ist ein Zusammenhang mit 
einer vorhandenen Bebauung, dies bedeutet nach Rechtsprechung ein Abstand 
von maximal 100 m zur nächsten Siedlung.   
Herr Meyer bietet der Bürgerin an, sich im Rathaus beraten zu lassen. 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Varel spricht sich grundsätzlich für die Anwendung des Geset-
zes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (Woh-
nungsbau-Turbo) in Form der Zustimmung der Gemeinde im Sinne der §§ 31 Abs. 
3, 34 Abs. 3 b und 246 e i.V.m. § 36 a BauGB aus. 
 
Weiterhin wird die Anwendung der anliegenden Richtlinie zur Anwendung des 
sog. Wohnungsbau-Turbos in Varel beschlossen. 
 
Mehrheitlicher Beschluss 
Ja: 10  Nein: 1 
 
 

 
6 Stellungnahmen für den Bürgermeister 
  

 
 
6.1 BP Nr. 275 "Badestrand Dangast"; hier: Aufstellungsbeschluss 
  

Der Eigenbetrieb Tourismus und Bäder der Stadt Varel hat einen Antrag auf Auf-
stellung eines Bebauungsplans für den Bereich des Dangaster Badestrands ge-
stellt.  
 
Der Badestrand befindet sich im Außenbereich gem. § 35 BauGB. Die Nutzung der 
Flächen des Badestrandes erfolgt baurechtlich bislang im Rahmen des Bestands-
schutzes. Eine Weiterentwicklung und Anpassung an die sich ändernden touristi-
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schen Anforderungen führt immer wieder zu Unsicherheiten hinsichtlich der Um-
setzbarkeit.  
 
Auf diesem Grund soll für den Bereich des Badestrandes in Dangast ein Bebau-
ungsplan aufgestellt werden. Überplant werden Flächen im Eigentum der Kurver-
waltung Nordseebad Dangast.  
Die Flächen sollen als öffentliche Grünfläche „Badestrand“ festgesetzt werden. Der 
Flächennutzungsplan weist für den Bereich bereits eine „öffentliche Grünfläche – 
Badestrand“ aus, so dass keine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich 
ist.  
 
Aufgrund der Lage des Plangebiets im unbeplanten Außenbereich muss der Be-
bauungsplan im Regelverfahren aufgestellt werden.  
 
Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 3,4 ha. 
 
Frau Meins von der Verwaltung stellt den Antrag und den aktuellen Stand der Pla-
nung zum Bebauungsplan Nr. 275 („Badestrand Dangast“) vor. Die Präsentation ist 
als Anhang dem Protokoll beigefügt. 
Ausschussmitglied Frau Wittkowski fragt nach, was der in der Beschlussvorlage 
verwendete Begriff „Bestandsschutz“ bedeutet? 
Herr Meyer von der Verwaltung erklärt, dass nicht alles, was sich momentan am 
Strand befindet, genehmigt worden ist.  
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Schaffung von Rechtssicherheit für 
alle Beteiligten. Für jedermann ist zukünftig ersichtlich, was im Strandbereich mög-
lich und genehmigungsfähig ist. 
Frau Wittkowski bittet die Verwaltung um Erstellung einer Auflistung der Genehmi-
gungen für den Strandbereich. 
Herr Cassens fragt nach, was mit sich ändernden touristischen Anforderungen im 
Detail gemeint ist? 
Herr Meyer erklärt, dass beispielsweise die Schaffung von gastronomischen Ange-
boten eine sich ändernde Anforderung sein kann.   
 
Beschluss: 
 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 275 „Badestrand Dangast“ 
wird eingeleitet. Der Geltungsbereich ist dem anliegenden Lageplan zu entneh-
men. 
 
Einstimmiger Beschluss 
 
 

 
7 Anträge und Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  

Keine Anträge und Anfragen.  
 
 

 
8 Zur Kenntnisnahme 
  

 
 
8.1 Städtebauliche Steuerung nach § 31 BauGB 
  



 10 

 
 
8.1.1 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 133 

(GFZ, Überbaubarer Bereich, Abstellraum) für die Errichtung eines Mehrfa-
milienhauses in Büppel, Moorweg 14, Flurstück 53/2 der Flur 33, Gemarkung 
Varel Land 

  
Die Verwaltung plant, den Antrag zu genehmigen. 
 
 

 
8.1.2 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplan Nr. 95 

(Nutzungsart) für die Vermietung einer Gewerbefläche in Varel, Oldenburger 
Straße 65, Flurstück 195/46 der Flur 33, Gemarkung Varel-Stadt 

  
Die Verwaltung plant, den Antrag zu genehmigen. 
 
 

 
8.2 Informationen zur geplanten Fahrradstraße Osterstraße 
  

Herr Meyer von der Verwaltung erklärt, dass die finale Umgestaltung der Oster-
straße als Fahrradstraße bis Ende 2028 zurückgestellt worden ist. Grund ist die 
geplante Entflechtung des Abwasser- / Regenwasserkanals durch den OOWV in 
diesem Bereich. Zu diesem Zweck wird u. a. der Straßenbelag der Osterstraße 
durch den OOWV aufgerissen werden. Eine endgültige Umgestaltung der Oster-
straße als Fahrradstraße ist erst nach Beendigung der Baumaßnahme durch den 
OOWV sinnvoll. 
Herr Meyer berichtet weiter, dass die Osterstraße jedoch kurzfristig vorab als 
Fahrradstraße ausgewiesen werden soll. Dazu werden temporäre Markierungen 
auf der Fahrbahn angebracht und die notwendige Beschilderung aufgestellt. Die 
Arbeiten sollten bis Ende April umgesetzt sein. 
 

 
 
 

Zur Beglaubigung: 
 
 
 
 

gez. Sascha Biebricher gez. Thorsten Pilger 
(Vorsitzender) (Protokollführer) 

 



Anlage zu TOP 4 öffentlicher Teil 
Einwohnerfragestunde 

 
der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz am 
Dienstag, 24.02.2026, 17:00 Uhr, im Rathaus II (Langendamm), Sitzungssaal, Zum 

Jadebusen 20, 26316 Varel. 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu in der Einwohnerfragestunde gestellten Fragen 
 
 

Auszug aus dem Protokoll: 
Herr Heinze fragt nach, ob die Notwendigkeit der zusätzlichen halben Stelle jetzt das Ende 
der Schottergarten-Kontrollen ist, da kein Bestreben nach Schaffung dieser Stelle im Aus-
schuss ersichtlich ist? 
 
Antwort von der Verwaltung: 
Herr Meyer von der Verwaltung verweist auf die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwick-
lung, Planung und Umweltschutz vom 13.01.2026 in der ausführlich über die Schottergärten-
problematik berichtet wurde.  
 
 
Auszug aus dem Protokoll: 
Abschließend fragt Herr Heinze an, ob die Leuchtsäule eines Versicherungsgebäudes in der 
Haferkampstraße seitens der Verwaltung genehmigt werden musste, und ob bei der Geneh-
migung seitens des Bauamtes die Begrünung des Bereichs vorgeschrieben wurde? 
 
Antwort von der Verwaltung: 
Die Leuchtsäule wurde genehmigt. Über Genehmigungsinhalte von Baugenehmigungen wird 
nicht in öffentlichen Sitzungen berichtet. 
 

 
Auszug aus dem Protokoll: 
Herr Heinze kritisiert, dass die Verwaltung seit 2019 den Hinweisen in der Liste des NABU 
Varels zu Schottergärten nicht nachgegangen ist. 
 
Antwort von der Verwaltung: 
Diese Aussage ist nicht richtig. Im Rahmen der im Ausschuss vom 13.01.2026  beschriebe-
nen Verfahrensweise wurde selbstverständlich auch den Hinweisen nachgegangen. 

Ö  4Ö  4



Änderungsvertrag zum Durchführungsvertrag im 
Rahmen der 1. Änderung des vorhabenbezogenen BP 
Nr. 181 („Plus-Markt, Hafenstraße“, jetzt Netto-Markt)

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz, 

24.02.2026, öffentlicher Teil 

Ö  5.1Ö  5.1



Sachlage

Voraussetzung für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist 
der Abschluss eines Durchführungsvertrags nach § 12 BauGB zwischen der 
Gemeinde und dem Vorhabenträger. 

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.181 besteht ein 
Durchführungsvertrag aus dem Jahr 2006. Da viele Inhalte nicht mehr zur jetzigen 
Planung passen, sollen in diesem Fall nicht nur einzelne Paragrafen des 
bestehenden Vertrags angepasst werden, sondern ein Änderungsvertrag mit allen 
für einen Durchführungsvertrag üblichen Inhalten neu abgeschlossen werden. 

2



Inhalte

Absicherung der Inhalte der Planzeichnung sowie des Vorhaben- und Erschließungsplans.

Weiterführende Auflagen für die Umsetzung des Vorhabens u.a. zur Berücksichtigung der 
schalltechnischen Untersuchung, zum Schutz des Naturdenkmals, zur Bepflanzung, zur 
Entwässerung und zur Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung. 

Bauantragsstellung spätestens 6 Monate nach dem Inkrafttreten des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 181 (1. Änderung). Baubeginn spätestens 6 Monate nach Genehmigung des 

Bauantrags und Fertigstellung innerhalb von einem Jahr.

Kostentragungspflicht durch den Vorhabenträger.

3

wurde nachträglich von 3 auf 6 Monate 
verlängert



Beschlussvorschlag

Dem Änderungsvertrag zum Durchführungsvertrag im Rahmen der 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 181 zwischen der Stadt Varel und der 
Ratisbona Projektentwicklung KG wird zugestimmt.

4



 

1 
 

Inhaltliche Zusammenfassung des Änderungsvertrag zum 

Durchführungsvertrag vom März 2006 zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 181 im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

181 

25.02.2026 

 

In § 1 des Vertrages werden der Vertragsgegenstand und das Vertragsgebiet benannt.  

§ 2 legt die Vertragsbestandteile fest (Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 181 (Fassung 

1. Änderung) inkl. Vorhaben- und Erschließungsplan und Begründung zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 181 mit Anlagen inkl. Schalltechnischer 

Untersuchung der Fa. 3L Akustik vom 06.10.2025 und Erläuterungsbericht zur 

Entwässerung. 

In § 3 wird das Vorhaben beschrieben und auf die Planzeichnung und den Vorhaben- und 

Erschließungsplan verwiesen. Außerdem werden weiterführende Auflagen für die Umsetzung 

des Vorhabens vereinbart (u.a. zur Berücksichtigung der schalltechnischen Untersuchung, 

zum Schutz des Naturdenkmals, zur Bepflanzung, zur Verwendung von insektenfreundlicher 

Beleuchtung).  

In § 4 verpflichtet sich der Vorhabenträger, spätestens 6 Monate nach dem Inkrafttreten der 

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 181 (1. Änderung) der Stadt 

Varel einen vollständigen und genehmigungsfähigen Bauantrag für das gesamte Vorhaben 

einzureichen. Er hat spätestens 6 Monate nach Genehmigung des Bauantrages mit dem 

Vorhaben zu beginnen und es innerhalb von einem Jahr fertigzustellen. 

§ 5 und 6 beinhalten sonstige Vorgaben zur ordnungsgemäßen Entwässerung und 

Begrünung.  

§ 7 legt fest, dass vor Baubeginn der Zustand von Straße und Fußweg im Baustellenbereich 

in einer gemeinsamen Begehung festgestellt und durch Beschreibung und Fotos 

dokumentiert wird. 

§ 8 definiert die Kostentragungspflicht des Vorhabenträgers.  

Nachfolgend wird in § 9 geregelt, wie ein möglicher Wechsel des Vorhabenträger 

durchzuführen ist.  

§ 10 beinhaltet die Eigentümerzustimmung. 

In § 11 wird der Haftungsausschluss der Stadt Varel für Schäden bei einer Unwirksamkeit 

des Bebauungsplanes geregelt.  

Vertragsänderungen bedürfen nach § 12 der Schriftform und es wird vereinbart, dass evtl. 

unwirksame Vertragsklauseln durch inhaltlich entsprechende ersetzt werden 

Abschließend wird festgelegt, dass der Vertrag mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes oder 

bei Erteilung einer Baugenehmigung wirksam wird. 

Ö  5.1Ö  5.1



Stadt Varel, vorhabenbezogener  Bebauungsplan Nr. 181, 1. Änderung

Stadt Varel
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 181
“Plus-Markt - Hafenstraße”, jetzt Netto - Markt

1. Änderung
Mit örtlichen Bauvorschriften

nach § 13 a BauGB (beschleunigtes Verfahren)

Ergebnis der Veröffentlichung der Entwurfsunterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB

und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

vom 05.12.2025 bis zum 09.01.2026

und Satzungsbeschluss

Ö  5.2Ö  5.2



Stadt Varel, vorhabenbezogener  Bebauungsplan Nr. 181, 1. Änderung

Private Stellungnahmen

–

Träger öffentlicher Belange

hauptsächlich allgemeine Hinweise



Stadt Varel, vorhabenbezogener  Bebauungsplan Nr. 181, 1. Änderung

Landkreis Friesland
Klimaschutz



Stadt Varel, vorhabenbezogener  Bebauungsplan Nr. 181, 1. Änderung

geringfügige Anpassungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes
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Planzeichenerklärung
Festsetzungen des Bebauungsplanes
Gemäß Planzeichenverordnung 1990, zuletzt geändert am 14.06.2021
und der Baunutzungsverordnung 2017, zuletzt geändert am 03.07.2023

ÜBERSICHTSKARTE       Maßstab  1 : 5000

VBP181-01ae.DWG

Vorhabenbezogener
Bebauungsplan Nr. 181

" Plus-Markt - Hafenstraße ", jetzt Netto-Markt
1. Änderung

mit örtlichen Bauvorschriften
Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB

Vorlage: Satzungsbeschluss
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© 2025

.Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes
für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Vorhaben- und Erschließungsplan Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Plangebiet

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

0,3 GRZ Grundflächenzahl

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
a

Baugrenze

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

© 2025

.Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten
des Landesamtes für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

           überbaubare Grundstücksflächen
            Nicht überbaubare Grundstücksflächen

  Baugrenze

Sondergebiet "Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel"SO

Abweichende Bauweise

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwischaft, den Hochwasserschuzt und die
Regelung des Wasserabflusses

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßI Z

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.09.2023 die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 181 "Plus-Markt-Hafenstraße", 1. Änderung beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 29.08.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

Varel, den .............................

Bürgermeister

Stadtbaurat

Planverfasser

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:
Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH
Eschenplatz 2,  26129 Oldenburg , Tel.: 0441 - 59 36 55

Oldenburg, den .............................

Öffentliche Auslegung mit Einschränkung

Der Rat / Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am ........................ dem geänderten Entwurf
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die erneute öffentliche
Auslegung mit Einschränkung gemäß § 4a (3), Satz 1, zweiter Halbsatz, BauGB, beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ........................ ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Begründung haben vom ........................
bis ........................ gemäß § 3 Abs. 2 / § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB öffentlich ausgelegen.

Varel, den .............................

Bürgermeister

Stadtbaurat

Vereinfachte Änderung

Der Rat / Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am ........................ dem vereinfacht
geänderten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt.

Den Beteiligten im Sinne von § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB wurde mit Schreiben vom ........................
Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum ........................ gegeben.

Varel, den .............................

Bürgermeister

Stadtbaurat

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ........................ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie
die Begründung beschlossen.

Varel, den .............................

Bürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungsplanes

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am ........................ im elektronischen
Amtsblatt der Stadt Varel Nr. ...... / ....... bekannt gemacht worden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damit am ........................ rechtsverbindlich geworden.

Varel, den .............................

Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel des Abwägungsvorganges

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind die Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorganges beim Zustandekommen
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  nicht  geltend gemacht worden.

Varel, den ............................

Bürgermeister

Präambel / Satzung der Stadt Varel über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 181, 1. Änderung

Aufgrund des § 12 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Varel diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 181 "Plus-Markt-Hafenstraße", 1. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden
textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan, als
Satzung beschlossen.

Varel, den .............................

Bürgermeister

Planunterlage für den Bebauungsplan
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Gemarkung: Varel, Stadt Flur: 7 Maßstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und 

Katasterverwaltung,

    © 2025
Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Aurich

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie
Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom .....................). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragung der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Oldenburg, den .............................

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Helmut Wegner
Ofener Straße 40  Siegel .......................................................
26121 Oldenburg (Unterschrift)

Veröffentlichug und öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am 20.11.2025 dem Entwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die Veröffentlichung im Internet sowie
zusätzlich die öffentliche Auslegung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB
und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und der öffentlichen Auslegung wurden am 03.12.2025
ortsüblich bekannt gemacht und die Bekanntmachung in das Internet eingestellt.
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Begründung wurden vom 05.12.2025
bis 09.01.2026 gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB
im Internet veröffentlicht und zeitgleich im Rathaus der Stadt öffentlich ausgelegt.

Varel, den .............................

Bürgermeister

Stadtbaurat

0,3 GFZ Geschossflächenzahl als Höchstmaß

Umgrenzung von Flächen für die Regelung des Wasserabflusses

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Bäumen und Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von

Naturschutzrechts
Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des

Hier:
Naturdenkmal Blutbuche ND FRI 34)ND

Füllschema der Nutzungsschablone:
Baugebiet

Zahl der Vollgeschosse

GrundflächenzahlGeschossflächenzahl

Bauweise

4.2 Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie
mittelalterliche oder frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben,
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese
gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der
Stadt Varel als zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen
Landesamt für Denkmalpflege – Abteilung Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener
Straße 15, Tel. 0441 / 205766-15 unverzüglich gemeldet werden.
Meldepflichtig sind die Finder, die Leiter der Arbeiten oder die Unternehmer.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis
zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörden vorher die Fortsetzung der
Arbeiten gestatten.

4.3 Artenschutz
Die Bauflächenvorbereitung und eine Beseitigung von Gehölzen dürfen ausschließlich
außerhalb der Brutzeit der Freiflächenbrüter, außerhalb der Quartierzeit der Fledermäuse
sowie außerhalb der Laichzeit und der Jungtierabwanderung der Amphibien, d.h. nicht in der
Zeit vom 1. März bis zum 30. September durchgeführt werden. Zu einem anderen Zeitpunkt
ist unmittelbar vor Maßnahmenbeginn sicherzustellen, dass Individuen nicht getötet oder
beeinträchtigt werden.

4.4 Richtlinien
Die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (Verordnungen, Erlasse, Normen
oder Richtlinien), können im Rathaus II der Stadt Varel (Zum Jadebusen 20, 26316 Varel)
eingesehen werden.

Stadt Varel
Windallee 4
26316 Varel

1 Vorhaben
Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 181 betrifft als Vorhaben-
und Erschließungsplan (VEP) gem. § 12 BauGB die Flurstücke Nr. 243/3 und 248/2, Flur 7,
Gemarkung Varel, Stadt.
Der Bereich wird als sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“
festgesetzt. Hier ist nach den Bestimmungen des Durchführungsvertrages zwischen der Stadt
Varel und dem Vorhabenträger die bauliche Erweiterung eines bestehenden großflächigen
Lebensmitteleinzelhandels, entsprechend dem nebenstehenden Vorhaben- und
Erschließungsplan (Blatt 1 und 2), vorgesehen.
Die Zulässigkeit der zukünftigen Nutzungen richtet sich darüber hinaus nach den folgenden
textlichen und den zeichnerischen Festsetzungen der 1. Änderung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 181 gemäß § 12 BauGB.

2 Textliche Festsetzungen (§ 9 BauGB, BauNVO 2017)
2.1  Sondergebiet „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ (SO)
Im sonstigen Sondergebiet „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ sind großflächige
Einzelhandelsbetriebe, einschließlich Fachshops (z.B. Bäcker mit Café), mit dem
nahversorgungsrelevanten Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel und mit einer
Verkaufsfläche (VK) von insgesamt bis zu 1.085 m² zulässig.
Der zulässige Verkaufsflächenanteil des nahversorgungsrelevanten Kernsortimentes
Nahrungs- und Genussmittel beträgt mindestens 80 % (867 m²) der Gesamtverkaufsfläche.
Der maximal zulässige Verkaufsflächenanteil des Drogeriewarensortiments beträgt 10 %
(109 m²) der Gesamtverkaufsfläche.
Der maximal zulässige Verkaufsflächenanteil des sonstigen Sortiments (überwiegend
Aktionsware) beträgt 10 % (109) m²) der Gesamtverkaufsfläche.
Im sonstigen Sondergebiet „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ sind weiterhin sonstige
Anlagen und Nebenanlagen, die der allgemeinen Zweckbestimmung des Sondergebietes
dienen, wie zum Beispiel: Lagerräume, Lagerplätze, Geschäfts-, Büro- und Sozialräume
sowie Stellplätze und Zufahrten zulässig.

2.2 Grundflächenzahl (GRZ) / zulässige Grundfläche
Die in der Planzeichnung festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) kann gemäß § 19 Abs. 4 Satz
3 BauNVO durch Stellplätze und andere in § 19 Abs. 4 Satz 1 genannte Anlagen bis zu einer
GRZ von 0,8 überschritten werden.

2.3 Geschossflächenzahl
Im Plangebiet ist bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl die Geschossfläche von
Aufenthaltsräumen, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich
ihrer Umfassungswände, in anderen Geschossen mitzurechnen, auch wenn es sich nicht um
Vollgeschosse handelt (§ 20 Abs.3 Satz 2 BauNVO).

2.4 Maximale Höhe baulicher Anlagen
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe ist die Fahrbahnoberkante der Hafenstraße in
der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper, gemessen in der Fahrbahnmitte.
Immissionsschutzanlagen (z.B. Schornsteine und Lüftungsanlagen) und sonstige
Einzelanlagen mit geringer Grundfläche von maximal 10 m² sind von der Höhenbeschränkung
ausgenommen. Für solche Anlagen wird ein Höchstwert von 12,0 m festgesetzt.

2.5 Abweichende Bauweise (a)
In der abweichenden Bauweise (a) sind Gebäude mit einer Gesamtlänge von bis zu 60 m
zulässig.

2.6 Werbeanlage
Im Plangebiet ist die Errichtung eines Werbepylons bis zu einer Höhe von 6 m zulässig.
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe ist die Fahrbahnoberkante der Hafenstraße in
der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper, gemessen in der Fahrbahnmitte.

2.7 Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 1a BauGB)
2.7.1 Fläche für die Wasserwirtschaft und die Regelung des Wasserabflusses
Die Fläche für die Wasserwirtschaft und die Regelung des Wasserabflusses dient der Anlage
eines Gewässers zur Regenwasserrückhaltung und -ableitung.
Eine Befestigung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.

2.7.2  Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern sind die
vorhandenen Sträucher zu erhalten und durch standortgerechte Sträucher der Pflanzliste 1 zu
ergänzen. Zu pflanzen sind mindestens 4 Arten in Anteilen zu mindestens 10%. Als
Anfangspflanzung ist, unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Anpflanzungen, je
1,5 m² ein Strauch zu setzen. Abgängige Sträucher sind durch entsprechende
Neuanpflanzungen zu ersetzen.
Die vorhandenen Kleinsträucher / Bodendecker sind zu entfernen und Sträucher gemäß
Pflanzliste 1 nachzupflanzen.
Die Sträucher sind mindestens als 1 x verpflanzt in einer Größe von 60-100 cm zu setzen.
Pflanzliste 1:
Haselnuss, Weißdorn, Hundsrose, Öhrchen-Weide, Gewöhnlicher Schneeball, Schlehe, Liguster,
Rotbuche (als Hecke), Hainbuche (als Hecke), Schwarzer Holunder.

2.7.3 Stellplatzbepflanzung
Im Bereich und auf der vorhandenen Stellplatzfläche sind mindestens acht standortgerechte
Laubbäume, gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan (Blatt 1), der Pflanzliste 2 mit einem
Stammumfang von mindestens 12-14 cm, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Baumpflanzungen entlang der Hafenstraße sind zwingend als Blutbuche (Fagus sylvatica f.
purpurea) zu setzen. Für die Pflanzung von hochstämmigen Laubbäumen ist der Hinweis
Nr. 4.7 zu beachten. Die Baumscheiben und der durchwurzelbare  unterirdische Raum sind in
ausreichender Größe zu wählen. Die Bäume sind durch die Aufstellung von ortfesten
Barrieren (beispielsweise Stahlbügel) zu schützen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Im
Falle eines Absterbens von Bäumen sind diese in der kommenden Pflanzperiode zu ersetzen.
Pflanzliste 2:
Acer campestre Feldahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche
Fagus sylvatica f. purpurea Blutbuche

2.7.4 Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB ist der gemäß § 9 (6) BauGB nachrichtlich
übernommene Schutzbereich des geschützten Naturdenkmals mit heimischen,
standortgerechten Stauden mit ungefüllten Blüten anzulegen. Die Pflanzfläche ist am
äußeren Rand durch einen niedrigen Steckzaun zu schützen (max. Tiefe 25 cm unter GOK).
Ein Befahren des Schutzbereiches ist nicht zulässig. Während der gesamten Bauzeit ist der
Hinweis Nr. 4.7 zu beachten.

3 Örtliche Bauvorschriften (gemäß § 84 (3) NBauO)
3.1 Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften (gemäß § 84 (3)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)) ist identisch mit dem Geltungsbereich der
vorliegenden 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 181.

3.2 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur am Gebäude, auf dem Flachdach des Gebäudes, sowie am Pylon
(s. textliche Festsetzung Nr. 2.6) zulässig.
Werbeanlagen mit Blinklicht, laufenden Sichtbändern sowie im Wechsel oder in Stufen
schaltbare Anlagen sind im gesamten Geltungsbereich nicht zulässig.

4 Hinweise
4.1 Aufhebung bestehender Festsetzungen
Mit Inkrafttreten der vorliegenden 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Nr. 181 treten für den Geltungsbereich die Festsetzungen des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 181 außer Kraft.

4.5 Altlasten
Sollten bei Erdbewegungen organoleptisch wahrnehmbare Auffälligkeiten des Bodens von
anthropogenem Ursprungs zum Vorschein kommen, sind die Erdarbeiten umgehend
einzustellen. Die untere Bodenschutzbehörde ist in diesem Fall sofort zu verständigen. Die
Erdarbeiten können erst nach Absprache mit der unteren Bodenschutzbehörde wieder
aufgenommen werden.

4.6 Bodenschutz
Die einschlägigen Bestimmungen der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung sowie
Ersatzbaustoffverordnung sind einzuhalten. Das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen
ist somit zu verhindern.  Weiterhin sind Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von
Materialien auf oder in den Boden zu beachten. Auch die Einbauweisen der
Ersatzbaustoffverordnung sind  insbesondere hinsichtlich des hohen zu erwartenden
Grundwasserstands einzuhalten.
Einschlägige DIN-Normen sind bei der Bauausführung zu befolgen: DIN 19639 (Bodenschutz
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben), DIN 19731 (Verwertung von
Bodenmaterial) und DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau Bodenarbeiten).

4.7 Baumpflanzungen und Baumschutz
Für die Pflanzung von hochstämmigen Laubbäumen im Bereich der vorhandenen
Stellplatzfläche sind die DIN 18916 und die FLL (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) Empfehlungen zu Baumpflanzungen zu beachten.
Während der gesamten Bauzeit sind im Bereich des Naturdenkmals Schutzmaßnahmen
gemäß R SBB und DIN 18920 vorzusehen.

5 Nachrichtliche Übernahme
Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein gemäß § 21 NNatG (ehemals § 27 NNatG)
geschütztes Naturdenkmal (Blutbuche, ND FRI 34). Zum Schutz des Naturdenkmals ist ein
umgebender Schutzbereich von 8,0 m x 17,5 m einzuhalten.

Blatt 2

Höhe baulicher Anlagen

H = 10,0 m Höhe baulicher Anlagen als HöchstmaßH

Vorhabenbeschreibung
Vorhaben:
Im Plangebiet soll ein bestehender großflächiger Lebensmittelmarkt baulich
erweitert und die Verkaufsfläche von derzeit 878 m² auf insgesamt
1.085 m² vergrößert werden.

Die bestehenden Stellplatzflächen bleiben weitestgehend erhalten.
Lediglich im nördlichen Bereich der Stellplatzanlagen werden vier
Stellplätze auf E-Mobilität angepasst.

Das Bestandsgebäude bleibt ebenfalls weitestgehend erhalten. Hier wird
lediglich die nach Südosten ausgerichtete Giebelseite im Bereich des
Dachgeschosses modernisiert und mit einer Aluminiumfassade (silbergrau)
versehen. Die Fassade des übrigen Gebäudes verbleibt im rotbraunen
Verblendmauerwerk.

Das Dach des Bestandsgebäudes wird zusätzlich mit einer PV - Anlage
versehen.

Der geplante Erweiterungsbau wird insgesamt als Flachdach mit einer
Holzfassade aus Lärche (grau lasiert) errichtet. Der Eingangsbereich wird
größtenteils verglast und mit einer HPL - Fassade in gelb eingerahmt. Auf
dem Flachdach des Anbaus wird zudem eine Werbetafel (3,90 m x 1,90 m)
platziert.
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Grundsatzbeschluss über die Anwendung des 
Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus 

und zur Wohnraumsicherung (Wohnungsbau-
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der Richtlinie zur Anwendung des sog. 

Wohnungsbau-Turbos
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1. Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur 
Wohnraumsicherung (Wohnungsbau-Turbo)

Am 30.10.2025 in Kraft getreten

Aus der Begründung zum Gesetzentwurf: „Anlass für die mit vorliegendem Gesetzentwurf 
vorgeschlagenen Änderungen des Baugesetzbuchs (BauGB) ist der Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum, der insbesondere in vielen urbanen Räumen nach wie vor besteht.“

Die wesentlichen Punkte des Gesetzes sind die Änderungen des § 31 Abs. 3 und § 34 Abs. 3a 
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b sowie die Einführung der §§ 34 Abs. 3b, 36a und 246e BauGB. 
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BauGB-Änderungen des sog. Wohnungsbau-Turbos

Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB 

Mit Zustimmung der Gemeinde können zugunsten des Wohnungsbaus im Geltungsbereichen 
von Bebauungsplänen Befreiungen und Ausnahmen erteilt werden, auch wenn die Grundzüge 
der Planung berührt sind. 

Abweichungen nach § 34 Abs. 3b BauGB 

Mit Zustimmung der Gemeinde kann im Innenbereich vom Erfordernis des Einfügens in die 
nähere Umgebung abgewichen werden, sofern die Abweichung der Errichtung eines 
Wohngebäudes dient.

§ 246e BauGB

Mit Zustimmung der Gemeinde kann, zugunsten des Wohnungsbaus, von Vorschriften des 
Baugesetzbuches und den Baunutzungsverordnungen abgewichen werden. Dies trifft auf 
Bauvorhaben im Innenbereich, im Geltungsbereich von Bebauungsplänen als auch im 
Außenbereich zu, wobei der Außenbereich im räumlichen Zusammenhang mit 
Innenbereichsflächen oder Bebauungsplanflächen stehen muss. Er ist befristet und kann bis 
zum Ablauf des 31.12.2030 angewendet werden.
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2. Inhalte der Richtlinie

Ziel der Richtlinie

•  Der Rat der Stadt Varel soll entlastet werden und die Notwendigkeit der politischen 
Beteiligungszeiten soll gering gehalten werden (da nach drei Monaten die 
Zustimmungsfiktion eintritt) 

• Der Verwaltung soll ein politisch abgestimmten Handlungsrahmen zur Anwendung des 
sog. „Wohnungsbau-Turbo“ gegeben werden. 

• Antragsteller sollen bereits im Vorfeld einer Antragstellung entsprechend beraten werden 
können

5



3. Anwendung der Richtlinie

• Gem. § 58 Abs. 1 Nr. 1NKomVG i.V.m. und § 36a BauGB ist es dem Rat möglich einen 
Grundsatzbeschluss über die Anwendung des Wohnungsbau-Turbo zu fassen, gleichzeitig 
eine Richtlinie zu beschließen, die grundlegende Ziele der Entwicklung der Stadt festsetzt, 
sowie welche Vorgänge dann als Geschäft der laufenden Verwaltung zu betrachten sind. 
Die Verwaltung würde die Vorgänge, die dann als Geschäft der laufenden Verwaltung 
eingestuft werden, entsprechend bearbeiten und im Fachausschuss lediglich zur Kenntnis 
geben. 

• Sofern diese Richtlinie nicht greift bzw. nicht abschließend regelt, muss eine 
Einzelfallzustimmung/ -ablehnung in Form eines Beschlusses in den politischen Gremien 
(Ratsbeschluss) erfolgen.
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4. Vorschläge für Entscheidungsrahmen, welche Anträge nach Richtlinie als 
Geschäft der laufenden Verwaltung betrachtet werden 
(zur Anwendung des § 31 Abs. 3 BauGB und § 34 Abs. 3b BauGB)

§ 31 Abs. 3 BauGB (Befreiungen) 

• Überschreitung der Baugrenzen bzw. weiterer Bauteppiche im Sinne einer Hintergrundbebauung 

ist nur im festgesetzten Bereich der nicht überbaubaren Fläche, aber nicht in sonstigen 

Festsetzungen wie z.B. Grünflächen, o.ä. möglich

• Befreiung von der GRZ bis zu 0,44 (in Anlehnung an die Orientierungswerte nach § 17 BauNVO 

für Wohngebiete sowie die bisherige Befreiungspraxis von 10 % über dem festgesetzten Wert)

• Befreiung von festgesetzten Gebäude- oder Traufhöhe, in den Fällen, in denen die festgesetzten 

Höhen nicht mehr den aktuellen Baustandards entsprechen.

o Bei bestehender Zulässigkeit von einem Vollgeschoss kann bis zu einer Gebäudehöhe von 

max. 8,50 m und einer Traufhöhe von max. 6,20 m befreit werden.

o Bei bestehender Zulässigkeit von zwei Vollgeschossen kann bis zu einer Gebäudehöhe von 

max. 9,50 m und einer Traufhöhe von max. 7,20 m befreit werden. 7



§ 34 Abs. 3b BauGB (Abweichungen vom Einfügungsgebot)

• Überschreitung der Baugrenzen bzw. weiterer Bauteppich im Sinne einer 
Hintergrundbebauung

• Bei einer vorhandenen GRZ von unter 0,44 ist eine Erhöhung auf maximal 0,44 laut 
BauNVO möglich (in Anlehnung an die Orientierungswerte nach § 17 BauNVO für 
Wohngebiete sowie die bisherige Befreiungspraxis von 10 % über dem festgesetzten 
Wert in § 31 BauGB-Gebieten) 

• Befreiung von vorherrschenden Gebäude- oder Traufhöhen, in den Fällen, in denen die 
vorhandenen Höhen nicht mehr den aktuellen Baustandards entsprechen

o Bei vorherrschender Eingeschossigkeit kann bis zu einer Gebäudehöhe von max. 
8,50 m und einer Traufhöhe von max. 6,20 m befreit werden.

o Bei vorherrschender Zweigeschossigkeit kann bis zu einer Gebäudehöhe von max. 
9,50 m und einer Traufhöhe von max. 7,20 m befreit werden.
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Keine Befreiung bzw. Abweichung vom Einfügungsgebot bei:

• der Art der baulichen Nutzung

• Wohnbauvorhaben in Gewerbegebieten

Befreiungen oder Abweichungen von der Anzahl der Vollgeschosse sowie umfangreichere 
Befreiungen oder Abweichungen vom Einfügungsgebot werden nicht als Geschäft der 
laufenden Verwaltung betrachtet. In diesen Fällen ist eine Einzelfallentscheidung des Rates 
erforderlich.

Wird das Bauvorhaben befürwortet, die Anwendung der §§ 31 Abs. 3 und 34 Abs. 3b 
BauGB aber abgelehnt, kann eine Bebauungsplanaufstellung oder -änderung im § 13a 
BauGB Verfahren (ggf. ohne frühzeitige Beteiligung) angestrebt werden. 

 

Vorschläge zur Anwendung des § 31 Abs. 3 BauGB und § 34 Abs. 3b BauGB
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5. Voraussetzungen für die gemeindliche Zustimmung

• Die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplans werden eingehalten (nur bei § 31 Abs. 

3 BauGB)

• Die Erschließung ist gesichert (u.a. Zuwegung, Abführung von Abwasser- und 

Oberflächenwasser)

• Pro Wohneinheit sind mindestens 1,5 KfZ-Stellplätze vorzusehen.

• Aus städtebaulichen Gründen können weitere einzelfallbezogene Auflagen oder 

Regelungen zur Abmilderung der Auswirkungen der Nachverdichtung in einem 

ergänzenden städtebaulichen Vertrag festgesetzt werden. 
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Voraussetzungen für die gemeindliche Zustimmung

• Das Vorhaben befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs der Erhaltungssatzung 
Villenviertel.

• Zum Abprüfen der nachbarlichen Interessen ist durch den Vorhabenträger die 
Zustimmung der Nachbarn einzuholen und der Stadt Varel vorzulegen.

• Die Verwaltung führt eine überschlägige Prüfung der Umweltauswirkungen durch und 
behält sich im Zweifel vor, Gutachten o.ä. ein zu fordern.

• Die Verwaltung holt bei den für das jeweilige Bauvorhaben relevanten Trägern 
öffentlicher Belange (z.B. OOWV, EWE Netz) eine Stellungnahme zum Vorhaben ein.

• Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren/Befristung auf drei Jahre, damit das Ziel des 
Wohnungsbau-Turbos Wohnraum zu schaffen, kurzfristig erreicht werden kann.
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6. Vorschlag zur Anwendung des § 246e BauGB

Grundsätzlich soll der § 246e nur sehr beschränkt angewendet werden, da er sich in Teilen 
mit den Befreiungsmöglichkeiten bzw. den Abweichungsmöglichkeiten vom 
Einfügungsgebot gem. §§ 31 und 34 deckt.

Die Anwendung des § 246e BauGB ist grundsätzlich eine Einzelfallentscheidung, die durch 
den Rat beschlossen werden muss.
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Vorschlag zur Anwendung des § 246e BauGB

Der § 246e wird grundsätzlich nicht angewendet, wenn:

• erhebliche Umweltauswirkungen erwartet werden (§ 246e Abs. 1 BauGB). 

o In diesem Fall ist eine Umweltprüfung erforderlich. Diese ist vergleichbar mit einen 
Umweltbericht in einen regulären Bebauungsplan. Für Planungen mit erheblichen 
Umweltauswirkungen sind daher i.d.R. Bebauungspläne aufzustellen.

• sich das Bauvorhaben im Außenbereich befindet (§ 246e Abs. 3 BauGB).

o Der Außenbereich soll von Bebauung freigehalten werden. Für Planungen im 
Außenbereich sind daher i.d.R. Bebauungspläne aufzustellen. 

o Eine Ausnahme bilden u.a. Außenbereichsflächen im Innenbereich, die im Zuge der 
Nachverdichtung entwickelt werden können.
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7. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Varel spricht sich grundsätzlich für die Anwendung des Gesetzes 
zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung 
(Wohnungsbau-Turbo) in Form der Zustimmung der Gemeinde im Sinne der §§ 31 
Abs. 3, 34 Abs. 3 b und 246 e i.V.m. § 36 a BauGB aus. 

Weiterhin wird die Anwendung der anliegenden Richtlinie zur Anwendung des sog. 
Wohnungsbau-Turbos in Varel beschlossen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Antrag auf Aufstellung eines 
Bebauungsplans für den Dangaster

Strand

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz, 

24.02.2026, öffentlicher Teil 

Ö  6.1Ö  6.1



Sachlage

Der Eigenbetrieb Tourismus und Bäder hat einen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplans 
für den Bereich des Badestrandes Dangast gestellt. 

Der Badestrand befindet sich im Außenbereich gem. § 35 BauGB. 

Die Nutzung der Flächen des Badestrandes erfolgt baurechtlich bislang im Rahmes des 
Bestandsschutzes. Eine Weiterentwicklung und Anpassung an die sich ändernden touristischen 
Anforderungen führt immer wieder zu Unsicherheiten hinsichtlich der Umsetzbarkeit. 
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Geltungsbereich
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Beschlussvorschlag

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 275 „Badestrand Dangast“ 
wird eingeleitet. Der Geltungsbereich ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen.
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